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11..-.. 40 J.;1j der Beilagen zu denstenograp}~~che:1 Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebuny,speriode 
DER BUNDESMINISTER 

FUR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 010.014 - ParI. /71 

1;29 / A. S. 
zu . /..;..21; jJ. . 

Präs. am __ ~_tJ1~~(l1971 
vVien, am 26. März 1971 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parla,ment 
1010 \V i e n 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 424/J-NR/71, die die Abgeordneten Dr. Reinhart und Genos­

sen am 17. Februar 1971 an mich richteten, beehre ich mich' 

wie folgt zu beantworten: 

Es ist davon auszugehen, daß die Allgemeine 

Schulordnung für Mittelschulen, BGBI. Nr. 294/1937, als eine 

derzeit auf Gesetzesstufe stehende Hechtsvorschrift in Geltung 

steht. Zu diesem Ergebnis kam das Bundesministerium für Unter-

'. richt im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt-Verfassungs­

dienst im Jahre 1956 (ZI. 25. 763-III/11-56, Akt derzeit nicht auf­

findbar) anläßlich einer eingehenden ÜberprÜfung des Normcharak­

ters der genannten Schulordnung. Der Gesetzescharakter der All~ 

gemeinen Schulordnung für Mittelschulen wird aber auch vom Ver­

fassungsgerichtshof angenommen. Das lIöchstgericht brachte diese 

Rechtsansicht in Erkenntnis vom 14.3.1969, V 81/68 zum Ausdruck. 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

hat es daher nicht in der Hand, im Rahmen seiner Vollziehungskom­

petenz die Allgemeine Schulordnung für Mittelschulen aufzuheben; 

ein. Tätigwerden in dieser Richtung muß vielmehr ausschließlich 

dem Gesetzgeber vorbehalten bleiben. 

. /. 
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Es trifft zu, daß ein Teil der Bestimmungen der 

Allgemeinen Schulordnung für Mitte.1schulen nicht' mehr den Aufgaben 

. entspricht, die der Schule in einer rechtsstaatlichen und deluokrati­

sehen Ordnung zukommen. Angesichts dessen, hat 'das Bundesmini-

. sterium für Unterricht bereits vor einigen Jahren mit der Ausarbei­

tung eines Entwurfes eines Schulunterrichtsgesazesbegonnen, mit 

dessen Inkrafttreten u. a. auch die in Rede stehende Schulordnung 

außer Kraft treten soll. 'Der Entwurf eines Schulunterrichtsgesetzes 

wurde innerhalb der letzten vier Jahre in zwei Fassungen (L und 

2. Entwurf) einern ausgedehnten allgemeinen Be gutachtung sv erfahren 

unterzogen. Unter Berücksichtigung der zu dem 2. Entwurf einge­

langten Stellungnahmen und der in der Zwischenzeit erfolgten "Weiter­

entwicklung des Schulrechtes wird derzeit intensiv an der Erstellung 

eines neuen Entwurfes gearbeitet. Ich beabsichtige, ihn als Regie­

rungsvorlage im Laufe des Jahres 1971 den gesetzgebenden Körper­

schaften zur Beschlußfassung zuzuleiten. 
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